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51.  Eigentümerwechsel 
 
51.1

Bei der Veräußerung eines geförderten Objekts kann der Erwerber die Restschuld des Darlehens in 
Anrechnung auf den Kaufpreis übernehmen, wenn die förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die 
Bewilligungsstelle aufgrund des Eigentümerwechsels die Förderbeziehungen durch Bescheid entsprechend 
anpasst.

51.2

1Dabei hat der Erwerber die Übernahme der Restschuld mit dem Formblatt Stabau I a mit 
Einkommensnachweisen und Finanzierungsunterlagen zu beantragen. 2Die Bewilligungsstelle prüft – wie im 
üblichen Bewilligungsverfahren –, ob die Voraussetzungen für die Übernahme der Restschuld vorliegen. 
3Bei einem positiven Prüfungsergebnis erteilt sie einen entsprechenden Bescheid und leitet ihn an die 
Bayerische Landesbodenkreditanstalt weiter.


